
• , Bundesnetzagentur 

- Beschlusskammer 4 -

BK4-11-1032 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren 

auf Grund des Antrags 

der ALDI GmbH & Co. KG, Wiescher Weg 78, 45472 MOlheim a.d. Ruhr, vertreten durch David 
GmbH GmbH, diese vertreten durch die GeschäftsfOhrung, 

Letztverbraucher, 

Verfahrensbe1101lmäohtigte: ENOPLAN Ingenieursgesellschaft für Energiedienstleistungen mbH, 
Zeilach 14, 76646 Bruchsal, vertreten durch die Geschäftsführung, 

vom 19.12.2011, wegen der Genehmigung eines individuellen Netzentgelts nach 
§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV, 

außerdem verfahrensbeteili9t: 

Westnetz GmbH (ehemals Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH), Reeser Landstraße 41 , 46483 We· 
sei, vertreten durch die Geschäftsführung, 

Netzbetreiber, 

hat die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur fOr Elektrizität. Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 531 13 Bonn, 

durch 

den Vorsitzenden Matthias Otte, 

den Beisitzer Rainer Busch und 

den Beisitzer Marle Lamoratta 

am 22.04.2013 beschlossen: 

1. Die zwischen dem Netzbetreiber und dem Letztverbraucher am 06.12.2011 für den Zeit­
raum ab dem 01.01.2011 getroffene Vereinbarung eines individuellen Netzentgeltes fOr 
die Abnahmestelle .Wiescher Weg 78, 45472 Mülheim a.d. Ruhr" wird genehmigt.  
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2. Dem Netzbetreiber wird aufgegeben, der Beschlusskammer eine Kopie der maßgebli· 
chen Jahresendabrechnung zur VerfOgurig zu stellen. 

3. Dem Netzbetreiber wird aufgegeben, der Beschlusskammer unverzOglich nach Ab­
schluss eines jeden Kalenderjahres einen Nachweis über die gemäß§ 19 Abs. 2 S. 6 
und 7 StromNEV tatsächlich geltend gemachten Minderertöse vorzulegen. 

4. Die Genehmigung ist vom 01 .01.2011 bis zum 31.12.2014 befristet. 

5. Die Entscheidung steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs. 

6. Der Letztverbraucher hat die Kosten des Verfahrens zu tragen . ..E!lt.5!!.ese Entscheidung 
wird zu Lasten des Letztverbrauchers eine Gebühr in Höhe vo~ festgesetzt. 

Gründe 

1. 

Der Netzbetreiber betreibt ein Elektrizitätsversorgungsnetz in Nordrhein-Westfalen. Er ertlob ab 
dem 01 .01.2011 folgende hier maßgeblichen Entgelte: 

Netz-/Umspannebene 

Benutzungsstundenzahl 

Leistungspreis 

Arbeitspreis 

In dieser Netz·/Umspannebene verwendete er tor das Jahr 2011 die nachfolgenden Hochlast­
zeitfenster. 

Jahreszelt Hochlastzeltfenster 

Frühling: 01 . März bis 31 . Mai keine 

Sommer: 01. Juni bis 31. August keine 

Herbst: 01. September bis 30. November keine 

Winter. 01 . Dezember bis 28. bzw. 29. Februar 21:00 Uhr bis 23:45 Uhr 

Der Letztverbraucher ist in dieser Ebene an das Netz angeschlossen. Er betreibt an dem Stand­
ort Wiescher Weg 76, 45472 Mülheim a.d. Ruhr einen Lebensmitteleinzelhandel. Die Stadtwer­
ke Würzburg AG war bis zum 31.12.2011 und die ENTEGA Geschäftskunden GmbH & Co. KG 
(Netznutzer) ist seit dem 01.01.2012 aufgrund eines Lieferantenrahmenvertrages Vertragspart­
ner des Netzbetreibers für die Netznutzung dieser Abnahmestelle. Die Netznutzer haben Kennt­
nlsvon dieser Vereinbarung eines individuellen Netzentgelts zwischen dem Netzbetreiber und 
dem Letztverbraucher. Der Letztverbraucher hat dem Netznutzer eine Bevollmächtigung zur 
Ausübung seines Rechts aus § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV erteilt. 
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Die Nutzungsdaten lauten wie folgt: 

Abnahmestelle 

Netz-/Umspannebene des Anschlusses 

Jahreshöchstlast 

Jahreshöchstlast in den Hochlastzeitfenstem 

Jahresarbeit 

Benutzungsstundenzahl 

Allgemeines Netzentgelt 

Relative Absenkung der Lastspitze 

Der Netzbetreiber und der Letztverbraucher haben unter dem 06.12.2011 eine Vereinbarung 
eines individuellen Netzentgeltes für die genannte Abnahmestelle geschlossen. Die Vereinba­
rung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Bundesnetzagentur und soll ab 
dem 01.01 .2011 gelten. 

Am 19.12.201 1 hat der Letztverbraucher beantragt, 

die zwischen ihm und dem Netzbetreiber getroffene Vereinbarung eines individuellen 
Netzentgeltes für die genannte Abnahmestelle für den Zeitraum ab dem 01 .01.2011 unbe­
fristet zu genehmigen. 

Der Antrag wurde auf den Internet-Seiten der Bundesnetzagentur sowie in der Ausgabe 
Nr. 3/2012 des Amtsblatts der Bundesnetzagentur als Mitteilung Nr. 171 veröffentrtcht. 

Zur Begründung wird ausgeführt, dass aufgrund technischer Gegebenheiten offensichtlich der 
Höchstlastbeitrag des Letztverbrauchers vorhersehbar erheblich von der zeitgleichen Jahres­
höchstlast aller Entnahmen aus der Anschlussebene abweichen werde. Um dies zu gewährleis­
ten, verpflichte sich der Letztverbraucher die Betriebsabläufe dergestalt zu planen und zu steu­
ern, dass die temporäre Spitzenlast ausschließlich außerhalb der genannten Hochlastzeitfenster 
benötigt wird. 
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Somit werde neben der Reduzierung der zeitgleichen Lastspitze des allgemeinen Netzes da­
durch auch zur gleichmäßigeren Auslastung des Netzes beigetragen. 

Dem Bundeskartellamt sowie der nach Landesrecht zuständigen Regulierungsbehörde des 
Landes Nordrhein-Westfalen wurde jeweils unter dem 15.04.2013 Gelegenheit zur Stellung­
nahme gegeben. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen. 

II. 

Oie Entscheidung beruht auf§§ 24 Satz 1 Nr. 1 - 3 1.V.m. Satz 2 Nr. 1, 2. 4 , 6 und 7, EnWG 
i.V.m. § 19 Abs. 2 S. 8 StromNEV. 

1) Fonnelle Rechtmlißlgkelt 

e) Zuständigkeit 

Die Voraussetzungen für ein Beschlusskammerverfahren gemäß §§ 54 und 59 Abs. 1 EnWG 
sind erfüllt, denn es handelt sich um eine Entscheidung nach den Regelungen des EnWG bzw. 
einer auf der Grundlage des EnWG ertassenen Rechtsverordnung, d ie ein Energieversor­
gungsunternehmen betrifft, an dessen Verteilnetz Ober 100.000 Kunden unmittelbar oder mittel­
bar angeschlossen sind und die infolgedessen nicht In die Zuständigkeit der Landesregutie­
rungsbehOrden nach § 54 Abs. 2 EnWG fällt. 

b) Beteiligung anderer Behörden 

Dem Bundeskartellamt und der nach Landesrecht zuständigen Regulierungsbehörde des Lan­
des Nordrhein-Westfalen wurde gemäß§ 58 Abs. 1 S. 2 EnWG Gelegenheit zur Stellungnahme 
eingeräumt. 

2) Laufzeit der Vereinbarung 

Gemäß der zur Genehmigung vorgelegten Vereinbarung sollen die vereinbarten individuellen 
Netzentgelte für den Zeitraum ab dem 01.01 .2011 unbefristet gelten. 

3) BegrOndetheit des Antrags 

a) Der Antrag ist im genehmigten Umfang begründet. 

Rechtsgrundlage der Genehmigung ist§ 19 Abs. 2 S. 3 StromNEV. Danach hat die Regulie­
rungsbehörde ein individuelles Netzentgelt nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV zu genehmigen. 

Danach haben Betreiber von Etektrizitätsversorgungsnetzen einem Letztverbraucher in Abwei­
chung von § 16 StromNEV ein individuelles Netzentgelt anzubieten, das dem besonderen Nut­
zungsverhalten des Netzkunden angemessen Rechnung zu tragen hat, wenn auf Grund vortie­
gender oder prognostizierter Verbrauchsdaten oder auf Grund technischer oder vertraglicher 
Gegebenheiten offensichtlich ist, dass der Höchstlastbeitrag des betreffenden Letztverbrau-
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chers vorhersehbar erheblich von der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus dieser 
Netz- oder Umspannebene abweicht. 

b) Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen des§ 19 Abs. 2 S . 1 StromNEV 

Die zwischen dem Netzbetreiber und dem Letztverbraucher geschlossene Vereinbarung eines 
individuellen Netzentgelts erfüllt die Tatbestandsvoraussetzungen des § 19 Abs. 2 S. 1 Strom­
NEV. 

i) Letztverbraucher 

Einer Genehmigung steht vorliegend nicht entgegen, dass der Letztverbraucher nicht selbst 
Netznutzer Ist. Bei entsprechender Vertragsgestaltung werden die Netznutzungsverträge nicht 
zwischen Netzbetreiber und Letztverbraucher abgeschlossen, sondern sind Bestandteil des lie­
ferantenrahmenvertrags zwischen Netzbetreiber und Lieferant (Netznutzer), vgl. § 20 Abs. 1 a 
EnWG. Netznutzer und damit auch Netzentgeltverpfllchteter Ist in diesen Fällen nicht der Letzt­
verbraucher, sondern der Lieferant. Machte man ein unmlttelba:res Netznutzungsverhältnis zwi­
schen Letztverbraucher und Netzbetreiber zur Tatbestandsvoraussetzung des§ 19 Abs. 2 S. 1 
StromNEV, hätte dies zur Folge, dass während der Laufzeit eines Netznutzungsvertrages des 
Lieferanten weder der Letztverbraucher noch der Lieferant in den Genuss des § 19 Abs. 2 S. 1 
StromNEV kommen dürfte. weil es einerseits dem Letztverbraucher am Merkmal der eigenen 
Netznutzung und andererseits dem Lieferanten am Merkmal des Letztverbrauchers fehlt. Der 
Intention des§ 19 Abs. 2. S. 1 StromNEV. diejenigen Letztverbraucher im gewissen Umfang 
von den Netzkosten zu entlasten. die aufgrund Ihres atypischen Verbrauchsverhaltens zu einer 
gleichmäßigeren Netzauslastung beitragen, würde es jedoch widersprechen, Letztverbraucher 
ohne eigene Netznutzungsverträge vom Anwendungsbereich des§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV 
auszuschließen. Denn auch diese werden jedenfalls mittelbar Ober den Netznutzer voll zur De­
ckung der Netzkosten des Netzbetreibers herangezogen. 

Es ist daher aus Sicht der Beschlusskammer zulässig, wenn der Letztverbraucher seinem Liefe­
ranten eine Vollmacht zur Ausübung seines Rechts aus§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV erteilt und 
dieser dann in Ergänzung zum bestehenden Lleferantenrahmernvertrag ein Individuelles Netz­
entgelt zugunsten des Ober die betreffende Abnahmestelle versorgten Letztverbrauchers ver­
einbart. Dies ist vorliegend erfolgt. 

ii) Atypisches Nutzungsverhalten 

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, dem Letztverbraucher ein von § 16 StromNEV abweichendes 
Individuelles Netzentgelt anzubieten. Es Ist aufgrund der vorliegenden Verbrauchsdaten und der 
technischen Gegebenheiten offensichtlich, dass der Höchstlastbetrag des Letztverbrauchers Im 
Zeitraum ab dem 01 .01 .2011 vorhersehbar erheblich von der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller 
Entnahmen aus der betreffenden Netz- oder Umspannebene abweichen wird. 

Insoweit ist zu berücksichtigen, dass es sich hierbei, wie bereits der Begriff .vorhersehbar" ver­
deutlicht, um eine Prognoseentscheidung der Beschlusskammer handelt, da sich die tatsächlich 
eingetretene zeitgleiche Jahreshöchstlast naturgemäß nur nachträglich (ex-post) feststellen 
lässt. 

Um diesbezüglich eine für alle Marktteilnehmer transparente und einheitliche Entscheidungs­
praxis sicherzustellen und Unsicherheiten bei der Ausgestaltung des § 19 Abs. 2 S. 1 Strom­
NEV zu vennelden, hatte bereits die seinerzeit fOr die Genehmigung entsprechender in<fividuel­
ler Netznutzungsentgelte zuständige Beschlusskammer 8 den betroffenen Netzbetreibem im 
Jahr 2007 die Kriterien mitgeteilt, deren Vorliegen nach Auffassung der Bundesnetzagentur die 
Annahme rechtfertigt, dass der Höchstlastverbrauch eines Letztverbrauchers yorhersehbar und 
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erheblich von der tatsächlichen zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus der betref­
fenden Netz- oder Umspannebene abweicht. 

Diese Kriterien hat die Beschlusskammer 4 dann als Ergebnis von zuvor mit den betroffenen 
Unternehmen und Interessenverbänden durchgetohrten öffentlichen Konsultationen naher kon­
kretisiert und weiterentwickelt. Aktuell gilt der . Leitfaden zur Genehmigung von Individuellen 
Netzentgelten nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV und von Befreiungen von den Netzentgelten 
nach§ 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV'' (Stand September 2011). 

Danach Ist es zur Feststellung einer vorhersehbaren und erheblichen Abweichung des Höchst­
lastverbrauchs eines Letztverbrauchers von der tatsächlichen Jahreshöchstlast zunächst erfor­
derlich, Hochlastzeitfenster zu bestimmen, um so die bestehende Unsicherheit zwischen Vor­
hersehbarkeit und tatsächlichem Eintritt der zeitgleichen Jahreshöchstlast erfassen zu können. 
Zur Beurteilung, ob eine erhebliche Abweichung von der Jahreshöchstlast i. S. v. § 19 Abs. 2 
S. 1 StromNEV vorliegt. wird datilber hinaus abweichend von der bisherigen Genehmigungs­
praxis die Einführung einer zusätzlichen Erheblichkeitsschwelle fOr erforderlich gehalten. 

iii) Ermittlung von Zeitfenstern 

Die in der Vereinbarung beschriebenen Hochlastzeitfenster wurden entsprechend der Berech­
nungsmethodik der Bundesnetzagentur ermittelt. 

iv) Erhebllchkeitsgrenze 

Um sicherzustellen, dass der Höchstlastbeitrag des Letzlverbrauchers vorhersehbar erheblich 
von der prognostizierten zeitgleichen Jahreshöchstlast der übrigen Entnahmen des Netzes ab­
weichen wird, ist ein individuelles Entgelt nur dann anzubieten, wenn die voraussichtliche 
Höchstlast des betroffenen Letztverbrauchers Innerhalb der Hochlastzeitfenster einen ausrei­
chenden Abstand zur voraussichtlichen Jahreshöchstlast außerhalb der Hochlastzeltfenster 
aufweisen wird. Nur so ist es möglich, solche Letztverbraucher, die aufgrund Ihres tatsächlichen 
Nutzungsverhaltens in der Lage sind, ihren Beitrag zur zeitgleichen Jahreshöchstlast deutlich zu 
senken und in die Schwachlastzeiten zu verlagern und die damit auch einen tatsächlichen Bei­
trag zur langfristigen Senkung der Netzkosten leisten, von denjenigen Letztverbrauchem zu 
unterscheiden, bei denen die individuelle Höchstlast in den Hochfastzeitfenstern prima facie 
eher zufällig und in vielen Fällen auch nur sehr geringfügig unter der absoluten Jahreshöchstlast 
liegt und die damit gerade nicht zu einer langfristigen Senkung der Netzkosten beitragen, weil 
sich ihr tatsächliches Verbrauchsverhalten nicht prognostizieren lässt und ihr Beitrag zur Kos­
tensenkung nur marginal ins Gewicht fällt. 

Bel der Bemessung des Umfangs der Erhebllchkeltsschwelle ist nach Auffassung der Be­
schlusskammer nach Netz-/Umspannebenen zu unterscheiden. Die Unterscheidung der Erheb­
lichkeltsschwellenwerte resultiert aus der unterschiedlichen Wirkung einer Lastabsenkung In der 
Netz-/Umspannebene für die allgemeinen Netznutzer. Ein Letztverbraucher bspw. auf der Hoch­
spannungsebene leistet bei einer Lastabsenkung einen größeren Beitrag zur Entgeltreduzierung 
als ein Letztverbraucher in der Niederspannungsebene. Die in § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV vor­
gesehene Möglichkeit zur Entgeltreduzierung beruht auf der Annahme, dass der Netzbetreiber 
durch die Lastreduzierung des Letztverbrauchers geringere Kosten fOr die vorgelagerte Netz­
/Umspannebene zu zahlen hat, da die zeitgleiche Jahreshöchstlast der Netz-/Umspannebene 
zum Zeitpunkt auftritt, an dem der Letztverbraucher seine Leistung reduziert. In den vorgelager­
ten Netz-/Umspannebenen beziehen die Letztverbraucher zudem im Durchschnitt eine deutlich 
höhere Leistung als in den nachgelagerten Netz-/Umspannebenen. Dieses bewirkt insgesamt, 
dass die Reduzierung der Leistungen des Letztverbrauchers auf der höheren Netz­
/Umspannebene wertmäßig deutlich größer Ist. Es spricht umgekehrt dafür, die Erheblichkeits­
schwelle für derartige Letztverbraucher prozentual geringer zu gestalten als für Letztverbrau­
cher der nachgelagerten Netz-/Umspannebenen. 
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Nach Auffassung der Beschlusskammern sind die nachfolgenden Mindestabstände als sachge­
recht anzusehen: 

Netz- /Umspann­
ebene 

HöS 

HöS/HS 

HS/MS 

MS 

MS/NS 

NS 

Erheblichkeltsschwelle 

5% 

10% 

20% 

20% 

30% 

30% 

Dieser Mindestabstand wird ausgehend von den vorliegenden Prognosen zum Nutzungsverhal­
ten im Genehmigungszeitraum aller Voraussicht nach überschritten werden. 

v) Prognosesicherheit 

Die Annahme, dass der Höchstlastbeitrag des Letztverbrauchers im Genehmigungszeitraum 
erheblich von der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus der betreffenden Netz­
oder Umspannebene abweichen wird, stützt sich vorliegend darauf, dass nachvollziehbar darge­
legt wurde, dass die Entnahme dergestalt geplant und gesteuert wird, dass die temporäre Spit­
zenlast außerhalb der für den Genehmigungszeitraum der Vereinbarung relevanten Hochlast­
zeitfenster benötigt wird . 

vi) Berechnung des Entgelts 

Gemäß§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV ist ein individuelles Netzentgelt grundsätzlich dann geneh­
migungsfähig, wenn es dem besonderen Nutzungsverhalten des§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV 
angemessen Rechnung trägt. Dies ist nach ständiger Spruchpraxis der Beschlusskammer im­
mer dann der Fall, wenn sich die vereinbarten Individuellen Netzentgelte jeweils aus der Summe 
des individuell zu bestimmenden Leistungsentgelts und dem Im Vergleich zum allgemeinen 
Netzentgelt unveränderten Arbeitspreis zusammen setzen, wobei das Individuelle Leistungsent­
gelt durch Multiplikation des höchsten gemessenen Leistungswertes aus allen Hochlastzeitfens­
tern mit dem genehmigten allgemeinen Leistungspreis für die Entnahmeebene gemäß veröf­
fentlichter Preisblätter ermittelt wird. 

Die in der individuellen Netzentgeltvereinbarung enthaltene Berechnungsmethodik entspricht 
insoweit den im ,Leitfaden zur Genehmigung von individuellen Netzentgelten nach § 19 Abs. 2 
S. 1 StromNEV und von Befreiungen von den Netzentgelten nach§ 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV" 
(Stand September 2011) enthaltenen Vorgaben. Danach setzt sich das vereinbarte individuelle 
Netzentgelt aus der Summe eines im Vergleich zum allgemeinen Netzentgelt unveränderten 
Arbeitspreises und eines individuell zu bestimmenden Leistungsentgelts zusammen. 

Für das erste Jahr der Genehmigung ergeben sich danach die folgenden tatsächlichen Werte: 

Allgemeines Entgelt lndivlduelles Entgelt 

Benutzungsstundenzahl 

Leistungspreis 
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Jahreshöchstlast 

Arbeitspreis 

Jahresarbeit 

Entgelt 

Erzielbare Netzentgeltreduktion 

c) Deckelung des individuellen Netzentgelts 

Gemäß§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV darf ein individuelles Netzentgelt nicht weniger als 20% des 
veröffentlichten Netzentgelts betragen. Diesbezüglich sieht die zwischen dem Netzbetreiber und 
dem Letztverbraucher geschlossene Vereinbarung eine maximal mögliche Reduzierung von 
80% gegenüber dem veröffentlichten Netzentgelt vor. Somit sind In jedem Fall mindestens 20% 
des für die Kalkulation des individuellen Netzentgelts herangezogenen allgemeinen Netzentgel­
tes zu zahlen. Die geschlossene Vereinbarung entspricht somit den geltenden gesetzlichen Re­
gelungen. 

d) Vorbehalt des tatsächlichen Eintritts der Voraussetzungen 

Der Netzbetreiber und der Letztverbraucher werden darauf hingewiesen, dass die Vereinbarung 
bereits von Rechts wegen (vgl. § 19 Abs. 2 S. 9 StromNEV) unter dem Vorbehalt steht, dass sie 
nur solange gilt, wie sich das Lastverhalten des Letztverbrauchers tatsächlich so darstellt, wie 
prognostiziert und dadurch die Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV erfüllt sind. 

Die im Tenor zu 2. enthaltene Auflage, der Beschlusskammer unaufgefordert eine Abschrift der 
jeweiligen Jahresabschlussrechnung zu überlassen, beruht auf§ 36 Abs. 1 VwVfG. Danach ist 
die Verpflichtung zur Vorlage der Jahresendabrechnung erforderlich, um der Beschlusskammer 
insoweit die Kontrolle der Einhaltung des§ 19 Abs. 2 S. 9 StromNEV zu ermöglichen. Sie stellt 
für den Netzbetreiber auch keine unangemessene Belastung dar. 

e) Nachweis Ober geltend gemachte Mlndererlöse 

Die im Tenor zu 3. enthaltene Auflage, der Beschlusskammer unverzüglich nach Abschluss ei­
nes jeden Kalenderjahres einen Nachweis Ober die gemäß§ 19 Abs. 2 S. 6 und 7 StromNEV 
tatsächlich geltend gemachten Mindererföse vorzulegen, beruht ebenfalls auf§ 36 Abs. 1 
VwVfG. Die Nebenbestimmung ist erforderlich, um die Bundesnetzagentur in die Lage zu ver­
setzen, die mit dem vorgesehenen Wälzungsmechanismus verbundenen tatsächlichen Kosten­
verlagerungen auf die Übertragungsnetzbetreiber nach § 19 Abs. 2 S. 6 StromNEV bzw. die 
tatsächliche Verrechnung der Mlndererlöse zwischen den Übertragungsnetzbetreibern nach § 
19 Abs. 2 S. 7 StromNEV im Hinblick auf die Ermittlung der Erlösobergrenzen gemäß § 4 
ARegV nachvollziehen zu können. Sie stellt für den Netzbetreiber auch keine unangemessene 
Belastung dar. 

f) Befristung 

Die im Tenor zu 4. enthaltene Befristung beruht auf§ 36 Abs. 2 Nr. 1 VwVfG. Danach darf un­
beschadet der Regelung des § 36 Abs. 1 S. 1 VwVfG ein Verwaltungsakt nach pflichtgemäßem 
Ermessen mit einer Bestimmung erlassen werden, nach der eine Vergünstigung oder Belastung 
zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnt, endet oder für einen bestimmten Zeitraum gilt. Hinter­
grund der Befristung ist vorliegend die am 05.12.2012 veröffentlichte Festlegung zur sachge­
rechten Ermittlung individueller Entgelte nach§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV (BK4-12-1656), mit 
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dar die der bisherigen Spruchpraxls zugrundeliegenden Auslegungskriterien in verschiedenen 
Punkten mit Wirkung ab 01 .01.2013 angepasst worden sind. 

Die sich aus der Festlegung ergebenden Vorgaben finden zunächst unmittelbar Anwendung nur 
für diejenigen Anträge, die tor den Zeitraum ab dem 01 .01.2013 oder später bei der Bundes­
netzagentur gestellt werden. Ab dem 01 .01.2015 soll dann die Anwendung auch auf die bereits 
bestehenden von der Bundesnetzagentur in eigener Zuständigkeit bzw. Im Rahmen der Organ­
leihe erteilten Genehmigungen (Altfälle) erfolgen. 

Anträge, die in den Jahren 2011 und 2012 fOr den Zeitraum ab dem 01.01 .2012 bei der Bun­
desnetzagentur gestellt wurden, werden daher zunächst noch n,ach dem bisherigen System ge­
nehmigt, aber entgegen der bisherigen Praxis nicht unbefristet erlassen, sondam bis Ende 2014 
befristet. Das gleiche gilt tor noch nicht beschiedene Anträge fO r den Zeitraum ab dem 
01.01 .2011 . 

Die beschriebene Übergangsregelung dient einerseits den Granden des Vertrauensschutzes. 
Danach stellt es aus Sicht der Bundesnetzagentur einen Verstoß gegen das Gleichbehand­
lungsgebot dar, wenn fOr Anträge, die in den Jahren 2011 und 2012 im Vertrauen auf die im 
veröffentlichten aktuellen Leitfaden zur Genehmigung Individueller Netzentgelte nach§ 19 Abs. 
2 S. 1 StromNEV zum Ausdruck kommende Genehmigungspraxis gestellt wurden, als Folge der 
Festlegung innerhalb eines Jahres unterschiedliche Genehmigungsmaßstäbe zur Anwendung 
kommen würden. Andererseits darf es nach Auffassung der Bundesnetzagentur aber auch nicht 
zu einer dauerhaft auseinanderfallenden Genehmigungspraxis kommen. Danach besteht 
grundsätzlich kein schutzwürdiges Vertrauen auf den dauerhaften Fortbestand einer durch ein 
Gesetz, Verordnung oder eine Festlegung vermittelten Privilegierung. Hierfür spricht auch die 
Regelung des§ 19 Abs. 2 S. 9 StromNEV, der den Bestand der Genehmigung davon abhängig 
macht, dass die Voraussetzungen nach Satz 1 auch tatsächlich eintreten. Vor diesem Hinter­
grund ist es nach Ansicht der Bundesnetzagentur erforderlich, die Änderungen gegenüber der 
bisherigen Genehmigungspraxis nach einer Übergangsfrist auch auf die sog. Altfälle anzuwen­
den. 

g) Widarrufsvorbehalt 

Der Im Tenor zu 4. enthaltene Vorbehalt des vollständigen oder teilweisen Widerrufs beruht 
ebenfalls auf § 36 Abs. 1 VwVfG. Danach darf ein Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch be­
steht, mit einer Nebenbestimmung versehen werden, um sicherzustellen, dass die gesetzlichen 
Voraussetzungen des Verwaltungsaktes auch tatsächlich erfüllt werden. Wie bereits dargestellt, 
steht die Vereinbarung eines Individuellen Netzentgelts bereits gemäß § 19 Abs. 2 S. 9 Strom­
NEV unter dem gesetzlichen Vortehalt, dass die Vereinbarung nur solange gilt, wie sich das 
Lastverhalten des Letztvertirauchers auch tatsächlich so darstellt wie prognostiziert und dadurch 
die Voraussetzungen des§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV erfüllt sind. Die bedeutet in Bezug auf die 
erteilte Genehmigung, dass damit auch diese hinfällig wird und dementsprechend grundsätzlich 
widerrufen werden müsste. Nach der bisherigen Verwaltungspraxis, nach der Genehmigungen 
nach § 19 Abs. 2 S1romNEV grundsätzlich nur befristet für 1 Jahr ausgesprochen wurden, stellte 
sich die Frage des Widerrufs im Falle des Nichteintritts des prognostizierten Nutzungsverhaltens 
nur deshalb nicht, weil in diesem Fall die Abrechnungen gemäß§ 19 Abs. 2 S. 10 StromNEV 
nach den allgemein gültigen Entgelten zu erfolgen und sich die Genehmigungen durch Zeitab­
lauf erledigt haben. Im Falle der unbefristeten Genehmigungserteilung wirk1 die ursprilnglich 
rechtmäßig erteilte Genehmigung jedoch trotz des Nichteintritts der tatsächlichen Vorrausetzun­
gen auch fOr die Zukunft fort. 

Der Wlderrufsvorbehalt ist erforderlich, um der Beschlusskammer in den Fällen, In denen die 
nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV erforderlichen Voraussetzungen für das vereinbarte individuel­
le Netzentgelt in einem in den Genehmigungszeitraum fallenden Abrechnungsjahr entgegen der 
ursprünglichen Prognose tatsächlich nicht erfüllt worden sind, die Möglichkeit zu geben, die 
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Wirksamkeit der Genehmigung durch eine zukOnftige Erklärung ganz oder teilweise mit Wir­
kung fOr die Zukunft zu beenden. Danach käme ein Widerruf etwa dann in Betracht, wenn keine 
Anhaltspunkte mehr dafür ersichtlich sind, dass der HOchstlastbetrag des Letztverbrauchers 
zukünftig noch erheblich von der zeitgleichen JahreshöchsUast aller Entnahmen der betreffen­
den Netz- oder Umspannebene abweichen wird. Von einem Widerruf könnte dagegen abgese­
hen werden, wenn beispielsweise die Verletzung der Hochlastzeitfenster nach § 19 Abs. 2 S. 1 
StromNEV auf einem einmaligen, nicht vorhersehbaren Ereignis beruht. 

III. Kosten 

Die Genehmigung eines individuellen Netzentgeltes gem. § 19 Abs. 2 StromNEV steilt eine ge­
bührenpflichtige Amtshandlung dar (§ 91 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 EnWG i. V. m § 24 Satz 1 Nr. 3 
EnWG). Die Gebühr wird auch erhoben, wenn ein Antrag auf Vornahme einer gebührenpflichti­
gen Amtshandlung abgelehnt wird (§ 91 Abs. 2 S. 1 EnWG). 

Die Regulierungsbehörde setzt die GebOhrenhOhe nach Maßgabe des GebOhrenverzeichnlsses 
fest, welches für die Genehmigung von Individuellen Netzentgelten einen Gebührenrahmen von 
mindestens 500 Euro bis höchstens 15.000 Euro vorsieht (§ 2 EnWGKostV 1. V. m. Nr. 4 .10 der 
Anlage der EnWGKostV in der Fassung der Verordnung zur Änderung der Energlewirtschafts­
kostenverordnung vom 10.10.2011, BGBI. 1 2064). 

Kostenschuldner ist nach § 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 EnWG i.V.m. § 13 Abs.1 Nr.1 VwKostG, wer 
die Amtshandlung veranlasst oder zu wessen Gunsten sie vorgenommen wird. Sofern der Netz­
betreiber Antragsteller ist, haftet dieser gemeinsam mit dem Letztverbraucher als Gesamt­
schuldner gem. § 13 Abs.2 VwKostG. Im Rahmen des bestehenden Auswahlermessens er­
scheint es vorliegend als sachgerecht und angemessen, tor die Gebühr allein den Letztverbrau­
cher als eigentlichen Inhaber des Anspruchs nach§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV heranzuziehen, 
da die wirtschaftlichen Auswirkungen ausschlleßlich ihm zu Gute kommen, während In Bezug 
auf den Netzbetreiber kein eigenes wirtschaftliches Interesse an der getroffenen Entscheidung 
erkennbar ist. 

FOr Genehmigungen von individuellen Netzentgelten nach § 19 Abs. 2 StromNEV berechnet die 
Bundesnetzagentur die GebOhrenhöhe wie folgt: Zu einem Sockelbetrag, dessen Höhe abhän­
gig davon ist, ob der Verwaltungsaufwand gering (Sockelbetrag = 100 Euro), normal (Sockelbe­
trag = 200 Euro) oder hoch (Sockelbetrag = 400 Euro) war, wird zur BerUckslchtlgung der wirt­
schaftliche Bedeutung ein Betrag von 0, 1 % der jährlich erzielbaren Entgeltreduz.lerung addiert. 
Dabei wird auf die erzielbare Entgeltreduzierung Im ersten Jahr der Genehmigung abgestellt 
und mit der Genehmigungsdauer in Jahren multipliziert, in Anlehnung an den Rechtsgedanken 
des§ 9 der Zivilprozessordnung aber maximal mit drei. Über- oder unterschreitet der so errech­
nete Betrag den Gebührenrahmen. ist der jeweilige Höchst- oder Mirndestbetrag des Gebühren­
rahmens anzusetzen. Diese Berechnungsmethode berUcksichtigt den Verwaltungsaufwand und 
die wirtschaftlichen Bedeutung im Einzelfall. 

Der durch das vorliegende Genehmigungsverfahren verursachte Verwaltungsaufwand stellte 
sich Im Verhältnis zu den anderen Verfahren Im Rahmen der Genehmigung individueller Netz­
entgelte nach § 19 Abs. 2 StromNEV als normal dar. Der Antrag wurde mit weitgehend vollstän­
digen Unterlagen eingereicht. Die Antragsbearbeitung erfolgte im üblichen Zeitrahmen und war 
auch nicht mit besonderen sachlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten verbunden. Ausgehend 
von den nachgewiesenen Verbrauchs- und Leistungsdaten und den Im ersten Jahr der Geneh­
migung veröffentlichen allgemeinen N~beläuft sich die im diesem Jahr erzielbare 
Netzentgeltreduzierung vorliegend au~ 
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